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Text 

§ 29. (1) Berufsschullehrpersonen und Fachschullehrpersonen kann für ihre berufsbegleitend zu 
absolvierende Ausbildung zur Berufsschullehrperson oder Fachschullehrperson für den Besuch von 
Lehrveranstaltungen an der Pädagogischen Hochschule eine Freistellung von der Unterrichtsverpflichtung 
im Gesamtausmaß von bis zu 22 Wochen oder höchstens 110 Tagen, soweit dies für die Präsenz an der 
Pädagogischen Hochschule erforderlich ist, unter Beibehaltung des Entgeltes gewährt werden. 

(2) Die Zeit der Freistellungen ist für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, 
zu berücksichtigen. 
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